
 
 

Informationen zu den Wahlunterlagen 
 
 
Wahl der Vorstände und Schlichtungsausschüsse der 
Verwaltungsbezirke der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
 
 
 
Ihre Wahlunterlagen umfassen: 
 

1. einen gelben Stimmzettel zur Wahl des Vorstandes 
 

2. einen rosa Stimmzettel zur Wahl des Schlichtungsausschusses  
 
3. einen freigemachten weißen Rücksendeumschlag für die 

Wahl des Vorstandes und Schlichtungsausschusses Ihres Verwaltungsbezirks 
mit der fortlaufenden Nummer/Barcode des betreffenden Wahlberechtigten im 
Wählerverzeichnis 
sowie die Anschrift des Wahlleiters 

 
4. einen grünen Stimmzettelumschlag 

für die Wahl des Vorstandes und des Schlichtungsausschusses Ihres Verwaltungsbezirks mit 
dem Hinweis „Bitte beachten: Beide Stimmzettel sind nur in diesem Umschlag gültig!“ 

  mit dem Aufdruck auf der Rückseite 
  1. Beide Stimmzettel nach Ankreuzen in diesen Stimmzettelumschlag einlegen 
  2. Stimmzettelumschlag verschließen 

3. Verschlossenen Stimmzettelumschlag im freigemachten Wahlumschlag bis 
     spätestens 22. März 2006 an den Wahlleiter absenden. 

 
Die Wahl der Vorstände und Schlichtungsausschüsse der Verwaltungsbezirke ist eine Briefwahl und dauert 10 Tage. 
Nehmen Sie an der Wahl durch rechtzeitige Einsendung bzw. Abgabe des Stimmzettels an den Wahlleiter des 
auf dem freigemachten weißen Wahlumschlag bezeichneten Wahl-/Verwaltungsbezirk teil. 
 

Wichtige Hinweise 
  

1. Diese Wahl ist eine Persönlichkeitswahl und keine Listenwahl. 
 

2. Kreuzen Sie nicht mehr Kandidaten an, als zu wählen sind. (Die Anzahl steht auf dem 
Stimmzettel) 

 
3. Kreuzen Sie die Namen der Kandidaten an, die Sie wählen wollen und das nur in dem dafür 

vorgesehenen runden Feld. Bringen Sie keine Zusätze, Vorbehalte, Vermerke u. ä. an, auch keine 
Unterschrift und keinen Arztstempel. Sonst ist Ihre Stimme ungültig. 

 
4. Legen Sie den gelben Stimmzettel für die Wahl zum Vorstand und den rosa Stimmzettel für die 

Wahl zum Schlichtungsausschuss – sonst nichts – in den dafür bestimmten grünen 
Stimmzettelumschlag für die Wahl des Vorstandes und des Schlichtungsausschusses Ihres 
Verwaltungsbezirks“ und verschließen Sie diesen. 

 
5. Legen Sie diesen verschlossenen grünen Stimmzettelumschlag, in dem nur die beiden Stimmzettel 

zur Wahl des Vorstandes und des Schlichtungsausschusses enthalten sein dürfen, in den weißen 
freigemachten Wahlumschlag für die Wahl des Vorstandes und des Schlichtungsausschusses Ihres 
Verwaltungsbezirks. 

 
6. Verschließen Sie auch diesen freigemachten Wahlumschlag. 
 
7. Geben Sie die Wahlunterlagen rechtzeitig zur Post, so dass der Wahlbrief den Poststempel des 

letzten Wahltages - spätestens  Mittwoch, 22. März 2006 – trägt. Sie können den Wahlbrief auch 
beim Wahlleiter unter der auf dem Umschlag stehenden Anschrift bis zum 22. März 2006, 18.00 
Uhr, abgeben. 

 
Sichern Sie sich bitte die Gültigkeit Ihrer Stimmabgabe, indem Sie die vorstehenden Hinweise sorgfältig 
beachten! 
 

Wahl-Hotline: Telefon: 0251-929-2400 e-mail: wahlen@aekwl.de 
 


